
Arbeitsrecht

Dieses Skriptum ist für die Verwendung im Rahmen der Bildungsarbeit
des Österreichischen Gewerkschaftsbundes, der Gewerkschaften und
der Kammern für Arbeiter und Angestellte bestimmt.

AR
2A

Betriebsverfassung 1

Grundlagen der
betrieblichen
Interessenvertretung

Walter Gagawczuk

Stand: August 2009

INHALT
Entwicklung und Rechtsgrundlagen	 3
Grundsätze der betrieblichen Interessenvertretung	 4
Zusammenarbeit Betriebsrat – Gewerkschaft (AK)	 5
Geltungsbereich	 6
Organe der ArbeitnehmerInnenschaft 	 8
Betriebs(Gruppen-, Betriebshaupt)versammlung
(§§ 41–49 ArbVG)	 9
Betriebsrat (§§ 50–72 ArbVG)	 13
RechnungsprüferInnen des (Zentral-)Betriebsratsfonds 
(§§ 73–75 und § 88 ArbVG)	 17
Betriebsausschuss (§§ 76–77 ArbVG)	 17
Betriebsräteversammlung (§§ 78–79 ArbVG)	 18
Zentralbetriebsrat (§§ 80–88 ArbVG)	 18
Konzernvertretung (§ 88a–88b ArbVG)	 19
Jugendversammlung (§ 124 ArbVG)	 21
Jugendvertrauensrat (§§ 125–130 ArbVG)	 21
Jugendvertrauensräteversammlung (§ 131a ArbVG)	 22
Zentraljugendvertrauensrat (§ 131b–131e ArbVG)	 23
Konzernjugendvertretung (§ 131f ArbVG)	 23
Europäische Betriebsverfassung (§§ 171–205 ArbVG)	 23
Erklärung der Fremdwörter	 29
Beantwortung der Fragen	 30
Fernlehrgang	 31



2

Anmerkungen Wie soll mit diesem Skriptum 
gearbeitet werden?

Zeichenerklärung
Frage zum Lernstoff im vorigen Abschnitt (vergleichen Sie 
Ihre eigene Antwort mit der am Ende des Skriptums ange­
gebenen).

Anmerkungen:	 Die linke und rechte Spalte jeder Seite dient zur Eintragung 
persönlicher Anmerkungen zum Lernstoff. Diese eigenen 
Notizen sollen, gemeinsam mit den bereits vorgegebenen, 
dem Verständnis und der Wiederholung dienen.

Arbeitsanleitung
–	 Lesen Sie zunächst den Text eines Abschnitts aufmerksam durch.
–	 Wiederholen Sie den Inhalt des jeweiligen Abschnittes mit Hilfe der ge­

druckten und der eigenen Randbemerkungen.
–	 Beantworten Sie die am Ende des Abschnitts gestellten Fragen (möglichst 

ohne nachzusehen).
–	 Die Antworten auf die jeweiligen Fragen finden Sie am Ende des Skrip­

tums.
–	 Ist Ihnen die Beantwortung der Fragen noch nicht möglich, ohne im Text 

nachzusehen, arbeiten Sie den Abschnitt nochmals durch.
–	 Gehen Sie erst dann zum Studium des nächsten Abschnitts über.
–	 Überprüfen Sie am Ende des Skriptums, ob Sie die hier angeführten Lern­

ziele erreicht haben.

Lernziele

Nachdem Sie dieses Skriptum durchgearbeitet haben, sollen Sie
–	 die Rechtsgrundlagen und Grundsätze der betrieblichen Interessenver­

tretung in Österreich kennen;
–	 über den Geltungsbereich des Arbeitsverfassungsgesetzes Bescheid 

wissen;
–	 die Organe der ArbeitnehmerInnenschaft im Betrieb kennen sowie
–	 über ihren Aufgabenbereich und ihr Zustandekommen Auskunft ertei­

len können.

Viel Erfolg beim Lernen!



Anmerkungen

3

Entwicklung und Rechts­
grundlagen

Die ersten Meilensteine auf dem Weg einer organisierten Arbeit­
nehmerbewegung im Kampf um bessere Arbeitsbedingungen, um 
mehr soziale Gerechtigkeit und Mitbestimmung in den Betrieben, 
in der Wirtschaft und in der Gesellschaft waren die Einführung 
des Betriebsrätegesetzes 1919, das Gesetz über die Errichtung der 
Einigungsämter und über kollektive Arbeitsverträge 1920 sowie 
das Arbeiterkammergesetz 1920.

	 Mit der Änderung der Staatsform in den Dreißigerjahren und der natio­
nalsozialistischen Gewaltherrschaft wurden systematisch die Rechts­
grundlagen einer demokratischen Interessenvertretung abgeschafft.

	 Nach Wiedererrichtung der österreichischen Rechtsordnung nach dem 
Zweiten Weltkrieg setzten die Bemühungen um eine gesetzliche Rege­
lung einer Arbeitsverfassung ein. Die ersten Schritte dazu waren die 
Wiedereinführung des Arbeiterkammergesetzes 1945 und das Kollek­
tivvertragsgesetz 1947.

	 Das Betriebsrätegesetz wurde 1947 ebenfalls neu beschlossen. Es sah 
einen verstärkten Schutz der Betriebsratsmitglieder bezüglich der Erhal­
tung des Arbeitsplatzes und einen erweiterten Einfluss in personellen An­
gelegenheiten vor. Auch die wirtschaftlichen Mitwirkungsrechte wurden 
ausgebaut.

Am 1. Juli 1974 ist schließlich das Arbeitsverfassungsgesetz 
(ArbVG) in Kraft getreten. Mit diesem Gesetz konnten wesentliche 
Forderungen des ÖGB und der Fachgewerkschaften durchgesetzt 
werden. So wurden die Rechte der ArbeitnehmerInnen und ihrer 
VertreterInnen im Betrieb wesentlich erweitert und die Zusam­
menarbeit zwischen BetriebsrätInnen und Gewerkschaften bzw. 
Arbeiterkammern wurde rechtlich verankert.

Das Arbeitsverfassungsgesetz stellt einen entscheidenden Schritt zum Aus­
bau der Mitbestimmung im Betrieb dar, die im Laufe der Jahre durch 
Novellierungen ausgebaut und erweitert wurde.

Für die Tätigkeit des Betriebsrates bilden das Arbeitsverfassungs­
gesetz und die dazu erlassenen Verordnungen die rechtliche 
Grundlage.

Neben den rechtlichen Möglichkeiten des Betriebsrates ist aber für eine 
wirkungsvolle Arbeit in erster Linie die Einigkeit und Zusammenarbeit der 
BetriebsrätInnen untereinander als Kollegialorgan notwendig. Die Stärke 
der Organisation und die Bereitschaft der ArbeitnehmerInnen, ihren Be­
triebsrat zu unterstützen und seine Entscheidungen mitzutragen, schaffen 
ein hohes und wirkungsvolles Durchsetzungsvermögen gegenüber dem/
der ArbeitgeberIn nach dem Grundsatz „viribus unitis“ (Einigkeit macht 
stark).

Erste Meilensteine  
zur betrieblichen  
Mitbestimmung  
1919–1920

Wechselhafte  
geschichtliche  
Entwicklung

Arbeitsverfassungs­
gesetz/ArbVG 1974

Das ArbVG –  
Rechtliche Grundlage 
der Betriebsratsarbeit
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Anmerkungen Grundsätze der betrieblichen  
Interessenvertretung
Zwischen den ArbeitnehmerInnen und dem/der ArbeitgeberIn eines Be­
triebes besteht ein Interessengegensatz: Die ArbeitnehmerInnen sind be­
strebt, ihre Arbeitsbedingungen zu verbessern, und die ArbeitgeberInnen 
sind an einer Gewinnmaximierung interessiert, was seine Auswirkungen 
darin hat, den Anteil der ArbeitnehmerInnen am wirtschaftlichen Ertrag des 
Unternehmens möglichst gering zu halten. Einkommen, Freizeit, Arbeits­
schutz und menschenwürdige Arbeitsplatzgestaltung sind für Arbeitgebe­
rInnen Kostenfaktoren, die ihren Gewinn schmälern.

	 Diesen Gegensatz kann der/die einzelne ArbeitnehmerIn nur wenig 
oder überhaupt nicht beeinflussen.

	 Das Arbeitsverfassungsgesetz gibt aber der Gesamtheit der Arbeit­
nehmerInnen eines Betriebes die rechtliche Möglichkeit, eine Organisati­
on zu bilden, die mit Mitwirkungsrechten und Befugnissen ausgestattet 
ist, um die oben angeführten Gegensätze zu mildern.

Aufgabe der Organe der ArbeitnehmerInnenschaft des Betriebes 
ist es, die wirtschaftlichen, sozialen, gesundheitlichen und kultu­
rellen Interessen der ArbeitnehmerInnen im Betrieb wahrzuneh­
men und zu fördern.

„Ziel der Bestimmungen über die Betriebsverfassung und deren Anwen­
dung ist die Herbeiführung eines Interessenausgleichs zum Wohle der 
Arbeitnehmer und des Betriebes.“

Mit dieser Erklärung drückt das Arbeitsverfassungsgesetz aus, dass im 
Betrieb Interessengegensätze bestehen, die aber in rechtlich geordneten 
Bahnen ausgetragen werden sollen. Dabei sollen die Organe der Arbeit­
nehmerInnenschaft des Betriebes (Betriebsrat, Betriebsausschuss, Zentral­
betriebsrat usw.) bei der Verwirklichung ihrer Interessensvertretungsauf­
gabe im Einvernehmen mit den zuständigen kollektivvertragsfähigen 
Körperschaften der ArbeitnehmerInnen (ÖGB, Fachgewerkschaften, AK) 
vorgehen.

Die sozialpolitische Zielsetzung des Betriebsverfassungsrechtes ist ebenso 
wie im gesamten Arbeitsrecht in erster Linie der Schutz der Arbeitneh­
merInnen. Dieser soll durch die Mitwirkungsrechte der ArbeitnehmerIn­
nenschaft gewährleistet werden. Die Agenden der Betriebsführung und die 
Verantwortung dafür verbleibt aber trotz der gesetzlichen Mitwirkungs­
rechte der ArbeitnehmerInnen beim/bei der ArbeitgeberIn.

Die Organe der ArbeitnehmerInnenschaft sind nicht befugt, in die 
Führung und den Gang des Betriebes durch selbstständige An­
ordnungen einzugreifen. Sie haben ihre Tätigkeit tunlichst ohne 
Störung des Betriebes auszuüben.

§ 38 ArbVG – Aufgabe 
der betrieblichen  

Interessenvertretung

§ 39 Abs. 1 ArbVG

§ 39 Abs. 3 ArbVG
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Zusammenarbeit Betriebsrat –  
Gewerkschaft (Arbeiterkammer)
Zu den wesentlichen Bestimmungen, die das Arbeitsverfassungsgesetz ge­
bracht hat, gehört die Zusammenarbeit zwischen BetriebsrätInnen und Ge­
werkschaften (Arbeiterkammern).

Gemäß § 39 Abs. 2 ArbVG sollen die Organe der ArbeitnehmerIn­
nenschaft des Betriebes bei Verwirklichung ihrer Interessenver­
tretungsaufgabe im Einvernehmen mit den zuständigen kollektiv­
vertragsfähigen Körperschaften der ArbeitnehmerInnen (Gewerk­
schaft und Arbeiterkammern) vorgehen.

	 Zur Ermöglichung einer wirksamen Zusammenarbeit wird das Zugangs­
recht der Gewerkschaften (Arbeiterkammern) gesetzlich verankert.

	 Dieses Zutrittsrecht ist in allen Angelegenheiten, in denen der Betriebs­
rat (oder ein anderes Organ der ArbeitnehmerInnenschaft) die Beratung 
oder Unterstützung durch die Gewerkschaft (Arbeiterkammer) im Be­
trieb wünscht, gegeben.

	 Darüber hinaus ist den Gewerkschaften (Arbeiterkammern) nach vor­
heriger Verständigung des Arbeitgebers/der Arbeitgeberin Zugang zum 
Betrieb zu gewähren, soweit dies zur Ausübung der ihnen durch das 
Arbeitsverfassungsgesetz eingeräumten Befugnisse erforderlich ist.

§ 39 Abs. 2 ArbVG – 
Einvernehmen mit  
kollektivvertrags­
fähigen Körperschaften
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Anmerkungen Geltungsbereich
Der II. Teil des Arbeitsverfassungsgesetzes enthält die Bestimmungen 
über die Betriebsverfassung und gilt grundsätzlich für Betriebe aller Art, 
mit folgenden Ausnahmen:

1.	 Betriebe der Land- und Forstwirtschaft, sofern sie nicht Betriebe des 
Bundes, der Länder, der Gemeindeverbände oder der Gemeinden sind; 

2.	 die Behörden, Ämter und sonstigen Verwaltungsstellen des Bundes, der 
Länder und Gemeinden; 

3.	 die öffentlichen Unterrichts- und Erziehungsanstalten, sofern für sie 
die Bestimmungen des Bundes-Personalvertretungsgesetzes, BGBl. Nr. 
133/1967, gelten;

4.	 die privaten Haushalte.

Als Betrieb gilt jede Arbeitsstätte, die eine organisatorische Ein­
heit bildet, innerhalb der eine physische oder juristische Person 
oder eine Personengemeinschaft mit technischen oder immateriel­
len Mitteln die Erzielung bestimmter Arbeitsergebnisse fortgesetzt 
verfolgt, ohne Rücksicht darauf, ob Erwerbsabsicht besteht oder 
nicht.

Da der Betriebsbegriff in der Praxis immer wieder zu Auslegungsschwie­
rigkeiten führt, sieht das Arbeitsverfassungsgesetz ein entsprechendes Fest­
stellungsverfahren vor. Das Arbeits- und Sozialgericht hat auf Grund einer 
Klage festzustellen, ob ein Betrieb im Sinne des Gesetzes vorliegt.

Die Klage auf Feststellung, ob ein Betrieb im gesetzlichen Sinn 
vorliegt, kann vom Betriebsrat, weiters von so vielen wahlberech­
tigten ArbeitnehmerInnen als Betriebsratsmitglieder zu wählen 
wären (siehe dazu § 50 ArbVG) und bei Vorliegen eines recht­
lichen Interesses auch vom/von der BetriebsinhaberIn gestellt wer­
den. Die Gewerkschaften und Arbeiterkammern sind ebenfalls zur 
Klage beim Arbeits- und Sozialgericht berechtigt.

Darüber hinaus können unter bestimmten Voraussetzungen Arbeitsstätten, 
die nicht alle Merkmale eines selbstständigen Betriebes aufweisen, einem 
solchen gleichgestellt werden. Somit können auch in diesen Arbeitsstätten 
eigene Betriebsräte gewählt werden. Die Voraussetzungen für eine Gleich­
stellung durch das Arbeits- und Sozialgericht sind, dass

a)	in der Arbeitsstätte dauernd mehr als 50 ArbeitnehmerInnen beschäftigt 
sind,

b)	die Arbeitsstätte vom Hauptbetrieb räumlich weit entfernt ist und
c)	die Arbeitsstätte hinsichtlich Aufgabenbereich und Organisation eine  

Eigenständigkeit besitzt, die jener eines Betriebes nahekommt.

Diese Voraussetzungen könnten z. B. bei einer abgelegenen Großbaustelle 
von längerer Dauer oder bei einem relativ selbstständigen größeren Filial­
betrieb gegeben sein.

Ausnahmen  
vom ArbVG

§ 34  Abs. 1 ArbVG –  
Was ist lt. ArbVG  

ein Betrieb?

§ 34 Abs. 2 und 3 
ArbVG – Feststellung 

der Betriebseigenschaft
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Die Klage auf Gleichstellung ist beim Arbeits- und Sozialgericht 
zu stellen. Zur Klage sind in diesem Verfahren der Betriebsrat, 
mindestens so viele ArbeitnehmerInnen als Betriebsratsmitglieder 
zu wählen wären (siehe dazu § 50 ArbVG) sowie die zuständige 
Gewerkschaft oder Arbeiterkammer berechtigt.

Arbeitnehmerbegriff
Hinsichtlich des persönlichen Geltungsbereichs enthält das Arbeitsver­
fassungsgesetz einen eigenen Arbeitnehmerbegriff:

„Arbeitnehmer im Sinne des II. Teiles sind alle im Rahmen eines 
Betriebes beschäftigten Personen einschließlich der Lehrlinge und 
der Heimarbeiter ohne Unterschied des Alters.“

Für die Arbeitnehmereigenschaft im Sinne des Arbeitsverfassungsge­
setzes ist es unerheblich, welcher Rechtstitel dem Beschäftigungsverhält­
nis zugrunde liegt. Es kann sogar jegliche Rechtsgrundlage fehlen. Selbst 
eine Person, die einen nichtigen Arbeitsvertrag abgeschlossen hat, ist Arbeit­
nehmer im betriebsverfassungsrechtlichen Sinne. Entscheidend ist allein 
die Tatsache der Beschäftigung.

Als Arbeitnehmer gelten aber nicht:
1.	 In Betrieben einer juristischen Person die Mitglieder des Organs, das 

zur gesetzlichen Vertretung der juristischen Person berufen ist (z. B. 
Vorstandsmitglieder einer Aktiengesellschaft);

2.	 leitende Angestellte, denen maßgebender Einfluss auf die Führung 
des Betriebes zusteht (darunter fallen nur Personen, die zumindest auf  
einem Teilgebiet der Betriebsführung echte UnternehmerInnenfunktion 
haben);

3.	 Personen, die vorwiegend zu ihrer Erziehung, Behandlung, Heilung 
oder Wiedereingliederung beschäftigt werden, sofern sie nicht auf 
Grund eines Arbeitsvertrags beschäftigt sind;

4.	 Personen, die in Vollziehung einer Haftstrafe oder dgl. beschäftigt 
werden;

5.	 Personen, deren Beschäftigung vorwiegend durch religiöse, karita­
tive oder soziale Motive bestimmt ist, sofern sie nicht auf Grund eines 
Arbeitsvertrags beschäftigt sind;

6.	 Personen, die zu Schulungs- und Ausbildungszwecken kurzfristig 
beschäftigt werden;

7.	 LeiharbeitnehmerInnen, wenn sie längere Zeit (laut Rechtsprechung 
mehr als ein halbes Jahr) im Beschäftigerbetrieb tätig sind oder dies ge­
plant ist;

8.	 freie DienstnehmerInnen (laut Rechtsprechung).

Klage auf  
Gleichstellung –  
Arbeitsstätte : Betrieb

§ 36  Abs. 1 ArbVG – 
Arbeitnehmer im Sinne  
des ArbVG

Keine Arbeitnehmer lt. 
ArbVG sind ...
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Anmerkungen Organe der  
ArbeitnehmerInnenschaft
Die ArbeitnehmerInnenschaft, das ist die Gesamtheit der im Betrieb be­
schäftigten Personen, ist der eigentliche Träger der betriebsverfassungs­
rechtlichen Aufgaben und Befugnisse der gesetzlich vorgesehenen Organe, 
in erster Linie des Betriebsrats.

Die Organe der ArbeitnehmerInnenschaft werden weder im eige­
nen Interesse noch im Interesse der einzelnen ArbeitnehmerInnen, 
sondern im Interesse der Gesamtheit der ArbeitnehmerInnen tätig.

Dieses Prinzip kommt in der Konstruktion der einzelnen Mitwirkungs­
rechte, wie z. B. beim „allgemeinen“ Kündigungs- und Entlassungsschutz 
deutlich zum Ausdruck.

Organe der ArbeitnehmerInnenschaft sind in jedem Betrieb zu 
bilden, in dem dauernd mindestens 5 ArbeitnehmerInnen über 18 
Jahre beschäftigt werden.

Unabhängig von dieser ArbeitnehmerInnenzahl sind Organe der Jugend­
vertretung zu errichten, wenn im Betrieb dauernd mindestens 5 jugend­
liche ArbeitnehmerInnen beschäftigt werden.

Das Gesetz unterscheidet im Organisationsrecht der ArbeitnehmerInnen­
schaft nach folgenden Begriffen:

Betrieb – Unternehmen – Konzern

Auf Betriebsebene

In Betrieben, welche die Voraussetzungen für eine Betriebsratswahl so­
wohl für die Gruppe der Arbeiter als auch für die Gruppe der Angestellten 
erfüllen, sind folgende Organe zu bilden:
	 die Betriebshauptversammlung;
	 die Gruppenversammlungen der Arbeiter und der Angestellten;
	 die Wahlvorstände für die Betriebsratswahl;
	 die Betriebsräte der Arbeiter und der Angestellten;
	 der Betriebsausschuss;
	 die Rechnungsprüfer.

In Betrieben, welche die Voraussetzung für eine Betriebsratswahl nur für 
eine Gruppe erfüllen, sind folgende Organe zu bilden:
	 die Betriebsversammlung;
	 der Wahlvorstand für die Betriebsratswahl;
	 der Betriebsrat;
	 die Rechnungsprüfer.

Auf Unternehmensebene

Wenn ein Unternehmen mehrere Betriebe umfasst, die eine wirtschaftliche 
Einheit bilden und vom Unternehmen zentral verwaltet werden, sind fol­
gende Organe zu bilden:
	 der Wahlvorstand für die Zentralbetriebsratswahl;
	 der Zentralbetriebsrat;
	 die Betriebsräteversammlung;
	 die Rechnungsprüfer.

Wann ist ein Betriebs­
rat/Jugendvertrauens­

rat zu errichten?
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Auf Konzernebene

In Konzernen kann eine Konzernvertretung (§ 88a ArbVG) gebildet werden.

Auf europäischer Ebene 

	 In Unternehmen bzw. Unternehmensgruppen im Sinne des V. Teiles (Eu­
ropäischer Betriebsrat, §§ 171 ff ArbVG) ist nach Maßgabe des V. Teiles 
ein besonderes Verhandlungsgremium einzusetzen sowie ein Europä­
ischer Betriebsrat zu errichten oder ein Verfahren zur Unterrichtung und 
Anhörung der ArbeitnehmerInnen zu schaffen. 

	 In den Unternehmen im Sinne des VI. Teiles (Europäische Aktiengesell­
schaft, §§ 208 ff ArbVG) ist nach Maßgabe des VI. Teiles ein besonderes 
Verhandlungsgremium einzusetzen sowie ein SE-Betriebsrat zu errichten 
oder ein anderes Verfahren zur Beteiligung der ArbeitnehmerInnen zu 
schaffen. 

	 In den Unternehmen im Sinne des VII. Teiles (Europäische Genossen­
schaft, §§ 254 ff ArbVG) ist nach Maßgabe des VII. Teiles ein besonderes 
Verhandlungsgremium einzusetzen sowie ein SCE-Betriebsrat zu errich­
ten oder ein anderes Verfahren zur Beteiligung der ArbeitnehmerInnen 
zu schaffen. 

	 In den Unternehmen im Sinne des VIII. Teiles (grenzüberschreitende 
Verschmelzung, §§ 258 ff ArbVG) ist nach Maßgabe des VIII. Teiles ein 
besonderes Verhandlungsgremium oder ein besonderes Entsendungs­
gremium einzusetzen.

Betriebs(Gruppen-,  
Betriebshaupt)versammlung

Die Betriebsversammlung besteht aus der Gesamtheit der Arbeit­
nehmerInnen des Betriebes. Sind in einem Betrieb sowohl mehr 
als fünf ArbeiterInnen als auch mehr als fünf Angestellte beschäf­
tigt, so bildet jede dieser ArbeitnehmerInnengruppen für sich eine 
Gruppenversammlung; beide Gruppen zusammen bilden die Be­
triebshauptversammlung.

	 Die Gruppenzugehörigkeit ist gesetzlich geregelt.
	 Das Arbeitsverfassungsgesetz enthält einen speziellen betriebsverfas­

sungsrechtlichen Angestelltenbegriff. Demnach zählen als Angestellte im 
Sinne des Arbeitsverfassungsgesetzes nicht nur jene ArbeitnehmerInnen, 
für die das Angestelltengesetz unmittelbar auf Grund ihrer Tätigkeit gilt, 
sondern auch jene, die mit dem/der ArbeitgeberIn die Anwendung des 
Angestelltengesetzes sowie des Angestelltenkollektivvertrags, der auf den 
Betrieb Anwendung findet, zuzüglich einer Einstufung in die Gehaltsord­
nung dieses Kollektivvertrags unwiderruflich vereinbart haben.

	 Die Übertragung einzelner Angestelltenrechte an ArbeiterInnen oder die 
Ernennung zum „Werksangestellten“ ohne wesentliche Änderung der 
arbeitsvertraglichen Stellung begründet daher nicht die Zugehörigkeit 
zur Gruppe der Angestellten.

	 Lehrlinge, die zu einer Angestelltentätigkeit ausgebildet werden, zählen 
zur Gruppe der Angestellten, die übrigen Lehrlinge zur Gruppe der Ar­
beiter.

	 ArbeiterInnen können auch in den Angestelltenbetriebsrat gewählt wer­
den und umgekehrt. Sie gelten dann betriebsverfassungsrechtlich als 
Angehörige jener ArbeitnehmerInnengruppe, die sie gewählt hat.

§§ 41 bis 49 ArbVG

Angestelltenbegriff  
des ArbVG
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Anmerkungen Aufgaben der Betriebsversammlung
Die Aufgaben der Betriebsversammlung sind im § 42 ArbVG aufgezählt. Es 
sind dies:

1.	 Behandlung von Berichten des Betriebsrats und der Rechnungsprü­
ferInnen. Die Betriebsversammlung kann zu jeder betrieblichen Ange­
legenheit, die in den Aufgabenbereich der Organe der ArbeitnehmerIn­
nenschaft fällt, Stellung nehmen. Sie kann zwar dem Betriebsrat keine 
rechtlich verbindlichen Aufträge erteilen, jedoch unterliegt die Tätigkeit 
des Betriebsrats der sogenannten „politischen“ Kontrolle durch die Be­
triebsversammlung (nötigenfalls in Form des Enthebungsbeschlusses);

2.	 Wahl des Wahlvorstandes für die Betriebsratswahl;
3.	 Beschlussfassung über die Einhebung und die Höhe einer Betriebs­

ratsumlage sowie über die Art und Weise der Auflösung des Betriebs­
ratsfonds. Eine Betriebsratsumlage kann, muss aber nicht eingehoben 
werden. Fasst die Betriebsversammlung einen entsprechenden Beschluss, 
so hat sie zur Überprüfung der Verwaltung und Gebarung des Betriebs­
ratsfonds auch RechnungsprüferInnen zu wählen;

4.	 Beschlussfassung über die Enthebung des Betriebsrats. Dies ist eine 
Art Misstrauensvotum, das nur gegenüber dem ganzen Betriebsrat, nicht 
aber gegenüber einzelnen Betriebsratsmitgliedern ausgesprochen werden 
kann. Nur in einem Sonderfall kann ein einzelnes Betriebsratsmitglied 
durch die Gruppenversammlung seiner Funktion enthoben werden (sie­
he unten);

5.	 Beschlussfassung über die Enthebung des Wahlvorstandes für die Be­
triebsratswahl;

6.	 Wahl der RechnungsprüferInnen;
7.	 Beschlussfassung über die Enthebung der RechnungsprüferInnen;
8.	 Beschlussfassung über die Fortsetzung der Tätigkeit des Betriebsrats nach 

Wiederaufnahme eines eingeschränkten oder  stillgelegten Betriebes  (§ 42 
Abs. 1 Z 8 und § 63 ArbVG).

Die Gruppenversammlung (der Arbeiter oder der Angestellten) kann au­
ßerdem ein Betriebsratsmitglied wegen Verlustes der Gruppenzugehörig­
keit (z. B. durch Übernahme vom Arbeiter- in ein Angestelltenverhältnis) 
von seiner Mitgliedschaft zum Betriebsrat entheben. Schließlich gehört 
die Beschlussfassung über die Errichtung eines gemeinsamen Betriebsrats 
der Arbeiter und der Angestellten zu den Aufgaben der Gruppenversamm­
lung (§§ 40 Abs. 3 und 42 Abs. 2 ArbVG).

Aufgabe der Betriebshauptversammlung ist die Behandlung von Berich­
ten des Betriebsausschusses (§ 42 Abs. 3 ArbVG).

Die Betriebs-(Gruppen-)versammlung ist vom Betriebsrat mindes­
tens einmal im Kalenderhalbjahr, die Betriebshauptversammlung 
vom Betriebsausschuss mindestens einmal im Kalenderjahr ein­
zuberufen.

	 Der Betriebsrat (Betriebsausschuss) ist verpflichtet, in diesen regelmä­
ßigen Betriebsversammlungen zumindest einen Tätigkeitsbericht über 
die vergangene Zeit zu erstatten und zur Diskussion zu stellen.

	 Daneben sieht § 43 Abs. 2 ArbVG auch außerordentliche Betriebsver­
sammlungen vor. Eine solche hat stattzufinden, wenn sie mehr als ein 
Drittel der stimmberechtigten ArbeitnehmerInnen oder ein Drittel der 
Betriebsratsmitglieder verlangt.

	 Im Fall der Betriebshauptversammlung auch dann, wenn einer der beiden 
Betriebsräte sie fordert.

§ 42 ArbVG –  
Aufgaben der  

Betriebsversammlung

Wie oft ist eine 
Betriebsversammlung 

und eine Betriebs­
hauptversammlung 

einzuberufen?
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Wenn in einem Betrieb mit mindestens 20 dauernd beschäftigten 
ArbeitnehmerInnen kein Betriebsrat besteht oder ein bestehender 
Betriebsrat funktionsunfähig ist, kann die Gewerkschaft oder die 
Arbeiterkammer eine Betriebsversammlung einberufen (Initial­
zündungsrecht).

Voraussetzung dafür ist aber, dass eine Einberufung aus dem Betrieb – durch 
den/die an Lebensjahren älteste/n ArbeitnehmerIn oder mindestens so viele 
ArbeitnehmerInnen als Betriebsratsmitglieder zu wählen sind – trotz Auf­
forderung innerhalb von 2 Wochen nicht erfolgt.

Um vor allem in Betrieben mit großer Beschäftigtenzahl, in Schichtbetrieben 
oder in Betrieben, in denen auf Grund ihrer Eigenart eine gleichzeitige An­
wesenheit aller ArbeitnehmerInnen nicht oder nur schwer möglich ist, die 
Ausübung der den ArbeitnehmerInnen im Rahmen der Betriebsversamm­
lung zustehenden Rechte zu gewährleisten, sieht das Gesetz die Abhaltung 
von Betriebsversammlungen in Form von Teilversammlungen vor. Die Ent­
scheidung darüber obliegt dem Betriebsrat (Betriebsausschuss). In solchen 
Teilversammlungen können auch Beschlüsse gefasst werden, jedoch darf 
jede/r ArbeitnehmerIn sein/ihr Stimmrecht nur in einer der Teilversamm­
lungen ausüben. Für die Ermittlung von Abstimmungsergebnissen sind die 
in den einzelnen Teilversammlungen abgegebenen Stimmen zu summieren.

Betriebsversammlungen können während der Arbeitszeit abgehal­
ten werden, wenn es dem/der BetriebsinhaberIn unter Berücksich­
tigung der betrieblichen Verhältnisse zumutbar ist.

	 Bei der Beurteilung der Zumutbarkeit ist vor allem auch das Interesse 
der ArbeitnehmerInnenschaft, möglichst allen ArbeitnehmerInnen die 
Teilnahme an der Betriebsversammlung zu ermöglichen, zu berücksich­
tigen, wobei die Arbeitszeiteinteilung, die Verkehrsverbindungen, die 
Einkaufsmöglichkeiten usw. in Betracht zu ziehen sind.

	 Wird die Versammlung während der Arbeitszeit abgehalten, müssen die 
ArbeitnehmerInnen für die erforderliche Zeit von der Arbeit freigestellt 
werden.

	 Die Frage der Entgeltfortzahlung für die Zeit der Teilnahme an der Be­
triebsversammlung sowie einer allfälligen Fahrtkostenvergütung kann im 
Kollektivvertrag oder in einer Betriebsvereinbarung geregelt werden.

	 Die Betriebsversammlung kann innerhalb oder außerhalb des Betriebes 
abgehalten werden. Die Entscheidung darüber obliegt dem/der Einberu­
ferIn.

	 Findet die Betriebsversammlung im Betrieb statt, so hat der/die Betriebs­
inhaberIn nach Tunlichkeit die erforderlichen Räumlichkeiten zur Verfü­
gung zu stellen (§ 47 Abs. 2 ArbVG).

Den Vorsitz in der Betriebsversammlung führt der/die Vorsitzende 
des Betriebsrats (Betriebsausschusses).

Wenn die Betriebsversammlung von der Gewerkschaft (Arbeiterkammer) 
einberufen wurde, ist diese berechtigt, den Vorsitz zu führen, sie kann aber 
die Vorsitzführung einem/einer stimmberechtigten ArbeitnehmerIn über­
tragen (§ 46 ArbVG).

Zur Teilnahme an der Betriebsversammlung sind alle Arbeitneh­
merInnen des Betriebes (bei Gruppenversammlungen die jewei­
ligen Gruppenzugehörigen) berechtigt.

§ 45 Abs. 2 ArbVG – 
Betriebsversamm­
lung auf Initiative der 
Gewerkschaft

§ 44 ArbVG  – 
Betriebsteil­
versammlung

§ 47 Abs. 1 ArbVG – 
Wann kann eine 
Betriebsversammlung 
stattfinden?

Vorsitz in der  
Betriebsversammlung
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Anmerkungen 	 Die Gewerkschaften und Arbeiterkammern können zu allen Betriebsver­
sammlungen VertreterInnen entsenden.

	 Der/Die BetriebsinhaberIn oder sein/ihre VertreterIn kann nur dann an 
der Betriebsversammlung teilnehmen, wenn er/sie vom/von der Einbe­
ruferIn dazu eingeladen wurde (§ 48 ArbVG).

Stimmberechtigt ist grundsätzlich jede/r betriebs(gruppen)zuge­
hörige ArbeitnehmerIn, der/die das 18. Lebensjahr vollendet hat.

Die Betriebsversammlung ist beschlussfähig, wenn mindestens die 
Hälfte der stimmberechtigten ArbeitnehmerInnen anwesend ist.

Wenn dies bei Beginn der Versammlung nicht der Fall ist, so kann durch 
halbstündiges Zuwarten die Beschlussfähigkeit erreicht werden.

Diese Möglichkeit besteht aber nicht bei Beschlüssen über die Bildung eines 
gemeinsamen Betriebsrats der Arbeiter und der Angestellten (siehe unten), 
über die Einhebung und die Höhe der Betriebsratsumlage sowie über die 
Art und Weise der Auflösung des Betriebsratsfonds, über die Enthebung des 
Betriebsrats oder des Wahlvorstands sowie bei der Beschlussfassung über die 
Fortsetzung der Tätigkeit des Betriebsrats nach Wiederaufnahme eines ein­
geschränkten oder stillgelegten Betriebes. Wurde eine Betriebsversammlung 
von der Gewerkschaft oder der Arbeiterkammer einberufen, so kann die Wahl 
des Wahlvorstandes nur vorgenommen werden, wenn mindestens ein Drittel 
der stimmberechtigten ArbeitnehmerInnen anwesend ist (§ 49 Abs. 3 ArbVG).

Die Beschlüsse der Betriebsversammlung werden mit einfacher 
Mehrheit gefasst.

Eine Zweidrittelmehrheit ist nur für Beschlüsse über die Enthebung des 
Betriebsrats oder eines Betriebsratsmitglieds wegen Verlustes der Gruppen­
zugehörigkeit sowie bei Beschlüssen über die Bildung eines gemeinsamen 
Betriebsrats erforderlich.

Die Abstimmung in der Betriebsversammlung erfolgt grundsätz­
lich offen durch Handheben.

Für die Bildung eines gemeinsamen Betriebsrats der Arbeiter und der Ange­
stellten sowie bei Enthebungen (z. B. des Betriebsrats) ist aber eine geheime 
Abstimmung vorgeschrieben, in anderen Fällen dann, wenn der/die Vor­
sitzende der Betriebsversammlung dies anordnet.

1.	 Wer kann eine Betriebsversammlung einberufen und wer ist 
berechtigt, daran teilzunehmen?

Stimmrecht in der  
Betriebsversammlung

Beschlussfähigkeit

Einfach- und  
Zweidrittelmehrheit

Offene und  
geheime Abstimmung
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Betriebsrat

Voraussetzung für die Errichtung eines Betriebsrats ist, dass in 
einem Betrieb (im Sinne des § 34 Abs. 1 ArbVG) mindestens fünf 
ArbeitnehmerInnen dauernd beschäftigt sind. Weiters kann ein Be­
triebsrat für gleichgestellte Arbeitsstätten mit mehr als 50 dauernd 
beschäftigten ArbeitnehmerInnen gewählt werden (§ 35 ArbVG).

	 Sind in einem Betrieb dauernd mindestens fünf ArbeiterInnen und fünf 
Angestellte beschäftigt, so ist für jede dieser ArbeitnehmerInnengrup­
pen ein eigener Betriebsrat zu wählen.

	 Die Gruppenversammlungen der Arbeiter und der Angestellten können 
aber (jeweils mit Zweidrittelmehrheit und in geheimer Abstimmung) 
beschließen, für beide Gruppen einen gemeinsamen Betriebsrat zu er­
richten.

	 Jedenfalls ist ein gemeinsamer Betriebsrat der Arbeiter und der Ange­
stellten zu bilden, wenn nur eine der beiden Gruppen oder nur beide 
zusammen dauernd mindestens fünf Beschäftigte umfassen.

Sonderbestimmungen enthält das Arbeitsverfassungsgesetz für Theater­
unternehmen, für bestimmte Verkehrsbetriebe, für land- und forstwirt­
schaftliche Betriebe des Bundes, der Länder, der Gemeindeverbände und 
der Gemeinden und für gemeinsam verwaltete Häuser (§§ 133 ff ArbVG). 
So sind etwa in Theaterunternehmen unter gewissen Voraussetzungen ge­
trennte Betriebsräte des darstellenden und des nichtdarstellenden Personals 
zu wählen.

Die Zahl der Betriebsratsmitglieder bestimmt sich nach der Zahl 
der im Betrieb beschäftigten ArbeitnehmerInnen.

Der Betriebsrat besteht in Betrieben (ArbeitnehmerInnengruppen) mit:

	 5 bis	 9 ArbeitnehmerInnen aus.....................................	  1 Mitglied,
	 10 bis	 19 ArbeitnehmerInnen aus.....................................	  2 Mitgliedern,
	 20 bis	 50 ArbeitnehmerInnen aus.....................................	  3 Mitgliedern,
	 51 bis	 100 ArbeitnehmerInnen aus.....................................	  4 Mitgliedern,
	101 bis	 200 ArbeitnehmerInnen aus.....................................	  5 Mitgliedern,
	201 bis	 300 ArbeitnehmerInnen aus.....................................	  6 Mitgliedern,
	301 bis	 400 ArbeitnehmerInnen aus.....................................	  7 Mitgliedern,
	401 bis	 500 ArbeitnehmerInnen aus.....................................	  8 Mitgliedern,
	501 bis	 600 ArbeitnehmerInnen aus.....................................	  9 Mitgliedern,
	601 bis	 700 ArbeitnehmerInnen aus.....................................	10 Mitgliedern,
	701 bis	 800 ArbeitnehmerInnen aus.....................................	11 Mitgliedern,
	801 bis	 900 ArbeitnehmerInnen aus.....................................	12 Mitgliedern,
	901 bis	 1000 ArbeitnehmerInnen aus.....................................	13 Mitgliedern,
	1001 bis	1400 ArbeitnehmerInnen aus.....................................	14 Mitgliedern,

für  je weitere 400 ArbeitnehmerInnen um ein Mitglied mehr, wobei Bruch­
teile von 100 bzw. 400 voll gerechnet werden.

Stichtag für die Ermittlung der ArbeitnehmerInnenzahl ist der Tag der 
Betriebsversammlung zur Wahl des Wahlvorstands. Eine spätere Ände­
rung der Zahl der ArbeitnehmerInnen ist auf die Zahl der Betriebsrats­
mitglieder ohne Einfluss.

§§ 50 bis 72 ArbVG

Ab 5 Arbeit­
nehmerInnen 
pro Betrieb

Arbeiter- und  
Angestelltenbetriebsrat

Gemeinsamer  
Betriebsrat

Zahl der  
Betriebsratsmitglieder
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Die Betriebsratsmitglieder werden in unmittelbarer und geheimer 
Wahl nach den Grundsätzen des Verhältniswahlrechts (d’Hondt­
sches System) für die Dauer von vier Jahren gewählt. Die Stimm­
abgabe hat grundsätzlich persönlich zu erfolgen, nur in bestimmten 
Fällen kann brieflich mit Wahlkarte gewählt werden.

Das aktive Wahlrecht bei der Betriebsratswahl haben alle ArbeitnehmerInnen 
ohne Unterschied der Staatsbürgerschaft, die am Tage der Betriebsversamm­
lung zur Wahl des Wahlvorstandes das 18. Lebensjahr vollendet haben und an 
diesem Tag und am Tag der Wahl im Rahmen des Betriebes beschäftigt sind. 
HeimarbeiterInnen sind nur dann wahlberechtigt, wenn sie im Sinne des § 27 
Heimarbeitsgesetz 1960, BGBl. Nr. 105/1961, regelmäßig beschäftigt werden.

Werden getrennte Betriebsräte gewählt, ist für das aktive Wahlrecht außer­
dem die Gruppenzugehörigkeit erforderlich.

Unter aktivem Wahlrecht ist die Berechtigung zur Stimmabgabe 
zu verstehen. Alle aktiv Wahlberechtigten sind in die Wählerliste 
aufzunehmen. Das Recht, als KandidatIn aufzutreten und gewählt 
zu werden, wird als passives Wahlrecht bezeichnet.

Zum Betriebsratsmitglied wählbar (passives Wahlrecht) sind alle Arbeitneh­
merInnen, sofern sie 
	 am Tag der Ausschreibung der Wahl das 19. Lebensjahr vollendet haben und
	 seit mindestens sechs Monaten im Rahmen des Betriebes oder des Unter­

nehmens, dem der Betrieb angehört, beschäftigt sind und
	 abgesehen vom Erfordernis der österreichischen Staatsbürgerschaft 

(wegen einer Straftat) vom Wahlrecht zum Nationalrat nicht ausgeschlos­
sen sind. Das bedeutet, dass ab 2006 beim passiven Wahlrecht keinerlei 
Einschränkung hinsichtlich der Staatsbürgerschaft besteht.

	 Bei getrennten Wahlen sind auch Angehörige der anderen Arbeitneh­
merInnengruppe wählbar. So kann z. B. ein Angestellter zum Arbeiter­
betriebsrat und umgekehrt ein Arbeiter zu einem Angestelltenbetriebsrat 
gewählt werden.

	 Bei Betriebsräten mit mindestens vier Mitgliedern können auch Vor­
standsmitglieder oder Angestellte der Gewerkschaft gewählt werden; 
mindestens drei Viertel der Betriebsratsmitglieder müssen aber Arbeit­
nehmerInnen des Betriebes sein.

Zur Vorbereitung und Durchführung der Betriebsratswahl hat die Be­
triebsversammlung einen Wahlvorstand zu wählen. In Betrieben mit mindes­
tens 20 ArbeitnehmerInnen können auch FunktionärInnen oder Angestellte 
der Gewerkschaft in den Wahlvorstand gewählt werden. Mindestens zwei 
der drei Wahlvorstandsmitglieder müssen aber ArbeitnehmerInnen des 
Betriebes sein (§ 54 Abs. 3 ArbVG). Die Vorbereitung und Durchführung 
der Betriebsratswahl ist in den §§ 55–57 ArbVG und in der Betriebsrats-
Wahlordnung 1974 näher geregelt.

Die Stimmabgabe zur Betriebsratswahl hat grundsätzlich per­
sönlich zu erfolgen, nur in bestimmten Fällen (z. B. Urlaub, Ka­
renzurlaub, Präsenzdienst) kann brieflich mit Wahlkarte gewählt 
werden.

Für Betriebe, in denen nur ein oder zwei Betriebsratsmitglieder zu wählen 
sind, sieht § 58 ArbVG ein vereinfachtes Wahlverfahren vor. In solchen 
Betrieben ist nicht nach dem Verhältniswahlrecht, sondern nach den Grund­
sätzen des Mehrheitswahlrechts zu wählen. Der Wahlvorstand besteht nur 

Grundsätze der  
Betriebsratswahl

Wer wählt den 
Betriebsrat? –  

Aktives Wahlrecht

Wer kann in  
den Betriebsrat  

gewählt werden? –  
Passives Wahlrecht

§ 53 Abs. 4 ArbVG

§§ 55 bis 57 ArbVG – 
Betriebsrats­

Wahlordnung
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aus einem/einer wahlberechtigten ArbeitnehmerIn, die Einreichung von 
schriftlichen Wahlvorschlägen für die Betriebsratswahl ist nicht erforderlich.

Das an Lebensjahren älteste Mitglied des Betriebsrates hat nach 
Durchführung der Betriebsratswahl die Einberufung der gewähl­
ten Mitglieder zur Wahl der Organe des Betriebsrates (konstituie­
rende Sitzung) binnen zwei Wochen vorzunehmen. Die Einberu­
fung hat die konstituierende Sitzung innerhalb von sechs Wochen 
nach Durchführung der Betriebsratswahl vorzusehen. Kommt das 
älteste Mitglied dieser Pflicht nicht nach, so kann jedes Mitglied 
des Betriebsrates, das an erster Stelle eines Wahlvorschlages zu 
diesem Betriebsrat gereiht war, die Einberufung vornehmen.

	 In dieser Sitzung sind die Vorsitzenden und Vorsitzenden-Stellvertre­
terInnen sowie allfällig andere FunktionsinhaberInnen (insbesondere 
KassaverwalterInnen, SchriftführerInnen) zu wählen.

	 Formulare für die Betriebsratswahl sind bei der Gewerkschaft anzufor­
dern.

	 Erst durch die Konstituierung erhält der Betriebsrat jene Aktionsfähigkeit, 
die er braucht, um seine Aufgaben als Organ der ArbeitnehmerInnen­
schaft erfüllen zu können. Vorher kann er nicht handelnd auftreten.

Wichtigste/r FunktionärIn des Betriebsrats ist der/die Vorsitzende. 
Dieser/Diese ist VertreterIn des Betriebsrats nach außen, insbe­
sondere der Betriebsinhabung gegenüber. Im Falle seiner/ihrer 
Verhinderung erfolgt die Vertretung des Betriebsrats nach außen 
durch den/die Vorsitzende/n-StellvertreterIn, sie kann aber auch 
anderen Betriebsratsmitgliedern übertragen werden.

	 Neben der Möglichkeit, im Einzelfall die Durchführung von Betriebsrats­
aufgaben einem oder mehreren Betriebsratsmitgliedern zu übertragen, 
sieht das Arbeitsverfassungsgesetz auch die Errichtung von Betriebsrats­
ausschüssen vor (§ 69 ArbVG).

	 Der Betriebsrat kann im Einzelfall oder (als ständige Einrichtung) in 
der von ihm zu beschließenden autonomen Geschäftsordnung in be­
stimmten Angelegenheiten die Vorbereitung und Durchführung seiner 
Beschlüsse einem Ausschuss übertragen.

	 In Betrieben mit mehr als 1.000 ArbeitnehmerInnen kann der Betriebsrat 
in der Geschäftsordnung auch geschäftsführende Ausschüsse zur selbst­
ständigen Beschlussfassung in bestimmten Angelegenheiten errichten.

	 In geschäftsführenden Ausschüssen muss jede wahlwerbende Gruppe 
(Fraktion), die im Betriebsrat vertreten ist, ebenfalls vertreten sein. Be­
schlüsse können nur einstimmig gefasst werden.

	 Betriebsvereinbarungen können allerdings nur vom Betriebsrat selbst, 
nicht aber von einem Ausschuss abgeschlossen werden. Ebenso können 
die wirtschaftlichen Mitwirkungsrechte nur vom Betriebsrat selbst aus­
geübt werden (§ 69 Abs. 4 ArbVG).

Wichtig ist, dass in den vom Betriebsrat errichteten Ausschüssen auch Ar­
beitnehmerInnen, die nicht dem Betriebsrat angehören, beratend mitar­
beiten können. Sie sind hinsichtlich dieser Tätigkeit nach dem allgemeinen 
Grundsatz geschützt, dass die ArbeitnehmerInnen in der Ausübung ihrer 
betriebsverfassungsrechtlichen Befugnisse nicht beschränkt und aus diesem 
Grunde nicht benachteiligt werden dürfen (§ 37 Abs. 1 ArbVG).

Der/Die Betriebsratsvorsitzende (bei dessen/deren Verhinderung 
sein/ihre StellvertreterIn) hat den Betriebsrat mindestens einmal 
im Monat zu einer Sitzung einzuberufen.

Konstituierende  
Sitzung

§ 71 ArbVG – 
Vertretung des BR  
nach außen

Betriebsratssitzung: 
mindestens einmal  
im Monat
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Anmerkungen 	 Darüber hinaus muss der/die Vorsitzende den Betriebsrat einberufen, 
wenn es ein Drittel der Betriebsratsmitglieder, mindestens jedoch zwei 
Mitglieder verlangen.

	 Kommt der/die Vorsitzende diesen Verpflichtungen nicht nach, so kann 
das Arbeits- und Sozialgericht angerufen werden (§ 67 Abs. 3 ArbVG).

Die Sitzungen des Betriebsrats sind nicht öffentlich.

	 Der Betriebsrat kann aber bei Erledigung bestimmter Aufgaben auch 
Personen, die nicht dem Betriebsrat angehören, beratend zuziehen  
(§ 67 Abs. 4 ArbVG).

Der Betriebsrat ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte 
seiner Mitglieder anwesend ist. Die Beschlüsse werden grundsätz­
lich mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst. Bei 
Stimmengleichheit ist die Meinung angenommen, für die der/die 
Vorsitzende gestimmt hat (sog. Dirimierungsrecht).

	 Beschlüsse über die Zustimmung des Betriebsrats zur Kündigung oder 
Entlassung eines Arbeitnehmers/einer Arbeitnehmerin können aber nur 
mit Zweidrittelmehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst werden.

	 Der Beschluss über den Rücktritt des Betriebsrats bedarf der Mehrheit der 
Stimmen aller Betriebsratsmitglieder (also nicht bloß der anwesenden).

Dem Betriebsrat und dem Wahlvorstand sind zur ordnungsgemäßen Erfül­
lung ihrer Aufgaben Räumlichkeiten, Kanzlei- und Geschäftserfordernisse 
sowie sonstige Sacherfordernisse in einem der Größe des Betriebes und 
den Bedürfnissen des Betriebsrats (Wahlvorstands) angemessenen Ausmaß 
vom/von der ArbeitgeberIn unentgeltlich zur Verfügung zu stellen. Des­
gleichen hat er/sie unentgeltlich für die Instandhaltung der bereitgestellten 
Räume und Gegenstände zu sorgen.

Die nähere Regelung über die Geschäftsführung des Betriebsrats findet 
sich in der Betriebsrats-Geschäftsordnung. Weiters kann der Betriebsrat 
(mit Zweidrittelmehrheit) eine autonome Geschäftsordnung beschließen  
(§ 70 ArbVG).

2.	 Unter welchen Voraussetzungen ist in einem Betrieb ein 
Betriebsrat zu wählen?

3.	 Welche im Betrieb beschäftigten Personen sind bei der 
Betriebsratswahl nicht wahlberechtigt?

Beschlussfassung  
im Betriebsrat

§ 72 ArbVG – 
Bereitstellung von  

Sacherfordernissen
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RechnungsprüferInnen des 
(Zentral-)Betriebsratsfonds

Die Betriebs-(Gruppen-)versammlung kann die Einhebung einer 
Betriebsratsumlage (höchstens 0,5 % des Bruttoarbeitsentgelts) be­
schließen, die vom/von der ArbeitgeberIn einzubehalten und bei 
jeder Lohn(Gehalts-)auszahlung an den Betriebsratsfonds abzu­
führen ist.

	 Der Betriebsratsfonds wird vom Betriebsrat verwaltet. Er hat eigene 
Rechtspersönlichkeit und kann daher Ansprüche erwerben und Ver­
pflichtungen eingehen.

	 Die Mittel des Betriebsratsfonds dürfen nur zur Deckung der Kosten der 
Geschäftsführung des Betriebsrats und zur Errichtung und Erhaltung von 
Wohlfahrtseinrichtungen sowie zur Durchführung von Wohlfahrtsmaß­
nahmen zu Gunsten der ArbeitnehmerInnenschaft verwendet werden.

	 Zur Überprüfung der Verwaltung und Gebarung des Betriebsratsfonds 
hat die Betriebsversammlung für eine Tätigkeitsdauer von vier Jahren 
RechnungsprüferInnen zu wählen.

	 In Betrieben (ArbeitnehmerInnengruppen), in denen mehr als zwei Be­
triebsratsmitglieder zu wählen sind, kann die Betriebs-(Gruppen-)ver­
sammlung anlässlich der Wahl des Wahlvorstands für die Betriebsrats­
wahl beschließen, die Wahl der RechnungsprüferInnen zugleich mit der 
Betriebsratswahl durchzuführen.

	 Die RechnungsprüferInnen dürfen dem Betriebsrat nicht angehören.
	 Die Revision der Rechtmäßigkeit der Gebarung und der Verwendung der 

Mittel des Betriebsratsfonds obliegt der zuständigen Arbeiterkammer. 
Nähere Regelungen sind in der Betriebsratsfonds-Verordnung enthalten.

Betriebsausschuss
In Betrieben, in denen getrennte Betriebsräte der Arbeiter und der 
Angestellten bestehen, bildet die Gesamtheit der Mitglieder bei­
der Betriebsräte den Betriebsausschuss. Aufgabe des Betriebsaus­
schusses ist die Wahrnehmung gemeinsamer Angelegenheiten von 
Arbeitern und Angestellten.

	 Insbesondere ist der Betriebsausschuss für die Ausübung der wirtschaft­
lichen Mitwirkungsrechte und für den Abschluss, die Abänderung oder 
Aufhebung von Betriebsvereinbarungen zuständig, deren Geltungsbe­
reich alle ArbeitnehmerInnen des Betriebes erfasst.

	 Soweit die Interessen aller ArbeitnehmerInnen betroffen sind, stehen dem 
Betriebsausschuss auch Überwachungs-, Interventions- und Informa­
tionsrechte sowie das Recht zur Mitwirkung an betriebs- und unterneh­
menseigenen Schulungs-, Bildungs- und Wohlfahrtseinrichtungen zu.

	 Der Betriebsausschuss hat der Betriebshauptversammlung regelmäßig 
über seine Tätigkeit zu berichten.

Hinsichtlich der Geschäftsführung des Betriebsausschusses enthält das Ge­
setz Vorschriften zum Schutz der schwächeren ArbeitnehmerInnengruppe. 
So ist zwar der/die Vorsitzende des Betriebsausschusses aus der Mitte der 
Mitglieder beider Betriebsräte mit Mehrheit zu wählen, sein/ihre Stellvertre­
terIn muss aber der anderen Gruppe angehören. Wenn bei einer Abstimmung 
sämtliche Betriebsratsmitglieder einer ArbeitnehmerInnengruppe (Arbeiter 
oder Angestellte) überstimmt werden, so ist eine zweite Abstimmung durch­

§§ 73 bis 75 und  
§ 88 ArbVG

§ 73 Abs. 1 ArbVG

§ 75 Abs. 1 ArbVG

§§ 76 und 77 ArbVG

§ 74 Abs. 2 ArbVG

§ 73 Abs. 1 ArbVG
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Anmerkungen zuführen, in der Beschlüsse nur mit Zweidrittelmehrheit gefasst werden kön­
nen (§ 77 Abs. 3 ArbVG).

Wird trotz getrennter Betriebsräte der Arbeiter und der Angestell­
ten kein Betriebsausschuss konstituiert, so können die gemein­
samen Interessen der beiden ArbeitnehmerInnengruppen nicht 
entsprechend vertreten werden. Der jeweilige Gruppenbetriebsrat 
kann die Zuständigkeit des Betriebsausschusses in diesem Fall nur 
für die von ihm vertretene Gruppe wahrnehmen.

Betriebsräteversammlung
Als Organ in Unternehmen mit mehreren selbstständigen Betrie­
ben sieht das Arbeitsverfassungsgesetz neben dem Zentralbe­
triebsrat die Betriebsräteversammlung vor. Sie besteht aus der Ge­
samtheit der Betriebsratsmitglieder der im Unternehmen bestell­
ten BetriebsrätInnen. Ihre Aufgaben entsprechen jenen, die auf 
Betriebsebene die Betriebsversammlung zu erfüllen hat.

	 Insbesondere obliegen der Betriebsräteversammlung die Behandlung von 
Berichten des Zentralbetriebsrats, die Beschlussfassung über die Ein­
hebung und die Höhe einer Zentralbetriebsratsumlage, die Wahl und 
Enthebung der RechnungsprüferInnen für den Zentralbetriebsratsfonds 
und die Beschlussfassung über eine allfällige Enthebung des Zentralbe­
triebsrats.

	 Die Betriebsräteversammlung ist mindestens einmal im Kalenderjahr 
vom Zentralbetriebsrat einzuberufen.

	 Den Vorsitz führt der/die Vorsitzende des Zentralbetriebsrats (bei des­
sen/deren Verhinderung sein/ihre StellvertreterIn).

Zentralbetriebsrat
Wenn ein Unternehmen mehrere betriebsratspflichtige Betriebe 
(oder gleichgestellte Arbeitsstätten) umfasst, ist ein Zentralbetriebs­
rat zu errichten. Sinn dieser Institution ist es, einer mehrere Be­
triebe zusammenfassenden Unternehmensspitze ein ebenso zen­
trales Vertretungsorgan auf ArbeitnehmerInnenseite gegenüber­
zustellen.

Aufgabe des Zentralbetriebsrats ist es, die gemeinsamen Interessen der 
ArbeitnehmerInnen aller Betriebe, insbesondere die wirtschaftlichen Mitwir­
kungsrechte (z. B. die Entsendung von ArbeitnehmerInnenvertretern in den 
Aufsichtsrat), wahrzunehmen. Über die dem Zentralbetriebsrat unmittelbar 
auf Grund des Gesetzes zustehenden Kompetenzen hinaus können ihm 
weitere Befugnisse durch die Betriebsräte der einzelnen Betriebe bzw. durch 
den Betriebsausschuss zur Wahrnehmung übertragen werden (§ 113 Abs. 4, 
§ 114 ArbVG).

	 Der Zentralbetriebsrat besteht in Unternehmen bis zu 1.000 Arbeitnehme­
rInnen aus vier Mitgliedern.

	 Die Zahl der Mitglieder erhöht sich für je weitere 500 ArbeitnehmerInnen, 
in Unternehmen mit mehr als 5.000 ArbeitnehmerInnen für je weitere 
1.000 ArbeitnehmerInnen um je ein Mitglied (Bruchteile von 500 oder 
1.000 werden für voll gerechnet).

§§ 78 und 79 ArbVG

§§ 80 bis 88 ArbVG

§ 114 ArbVG
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	 Die Mitglieder des Zentralbetriebsrats werden von der Gesamtheit der 
Mitglieder der im Unternehmen errichteten Betriebsräte aus ihrer Mitte 
nach den Grundsätzen des Verhältniswahlrechts geheim gewählt.

	 Für die Wahl des Zentralbetriebsrats gilt das Prinzip der Stimmen­
gewichtung. Das bedeutet, dass jedem wahlberechtigten Betriebsrats­
mitglied so viele Stimmen zukommen, als der Zahl der bei der letzten 
Betriebsratswahl wahlberechtigten ArbeitnehmerInnen, geteilt durch die 
Anzahl der Gewählten, entspricht. Beispiel: Betrieb A hat 160 Arbeitneh­
merInnen und daher 5 Betriebsräte, Betrieb B 610 ArbeitnehmerInnen 
und daher 10 Betriebsräte. Jedes Betriebsratsmitglied in Betrieb A re­
präsentiert daher für die Wahl zum Zentralbetriebsrat 32 Arbeitneh­
merInnen (160 : 5) ; jedes Betriebsratsmitglied im Betrieb B 61 (610 : 10) 
ArbeitnehmerInnen.

Zur Deckung der Kosten der Geschäftsführung des Zentralbetriebsrats und 
zur Errichtung und Erhaltung von Wohlfahrtseinrichtungen der Arbeitneh­
merInnenschaft des Unternehmens kann eine Zentralbetriebsratsumlage 
in der Höhe von maximal 10 % der Betriebsratsumlage eingehoben werden. 
Der/Die ArbeitgeberIn hat die Zentralbetriebsratsumlage von der einbe­
haltenen Betriebsratsumlage in Abzug zu bringen und unmittelbar an den 
Zentralbetriebsratsfonds abzuführen.

	 Der Zentralbetriebsratsfonds ist vom Zentralbetriebsrat zu verwalten.
	 Zur Überprüfung der Verwaltung und Gebarung hat die Betriebsräte­

versammlung anlässlich der Beschlussfassung über die Einhebung der 
Umlage zwei RechnungsprüferInnen zu wählen.

	 Die Revision des Zentralbetriebsratsfonds obliegt ebenso wie jene des 
Betriebsratsfonds der zuständigen Arbeiterkammer.

Konzernvertretung
In Konzernen, in denen in mehr als einem Unternehmen Betriebs­
räte bestehen, kann eine Konzernvertretung errichtet werden. Auf­
gabe der Konzernvertretung ist es, die gemeinsamen Interessen der 
in diesem Konzern beschäftigten ArbeitnehmerInnen zu vertreten.

	 Bei Konzernen handelt es sich um rechtlich selbstständige Unterneh­
men, die zu wirtschaftlichen Zwecken unter einheitlicher Leitung zu­
sammengefasst sind. Steht ein rechtlich selbstständiges Unternehmen 
auf Grund von Beteiligungen oder sonst unmittelbar oder mittelbar unter 
dem beherrschenden Einfluss eines anderen Unternehmens, so gelten 
das herrschende („Konzernmutter“) und das abhängige Unternehmen 
(„Konzerntochter“) zusammen als Konzern.

	 Die Konzernvertretung wird mit Zustimmung von mindestens zwei 
Dritteln der Zentralbetriebsräte errichtet, die zusammen mehr als die 
Hälfte der im Konzern beschäftigten ArbeitnehmerInnen repräsentieren.

	 Die für den Beschluss notwendige Versammlung der Zentralbetriebs­
ratsvorsitzenden wird von einem der Zentralbetriebsratsvorsitzenden 
einberufen.

	 Die Konzernvertretung besteht aus je zwei Delegierten und der erforder­
lichen Zahl von Ersatzdelegierten jedes im Konzern errichteten Zentral­
betriebsrats, sofern er nicht mehr als 500 ArbeitnehmerInnen vertritt. Die 
Zahl der Delegierten erhöht sich für je weitere 500 von einem Zentralbe­
triebsrat vertretene ArbeitnehmerInnen um jeweils eine/n Delegierte/n. 
Bruchteile von 500 werden für voll gerechnet.

Stimmengewichtung 
bei Zentralbetriebs­
ratswahl

§ 88a und 88b ArbVG
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Anmerkungen 	 Kommen während der Tätigkeitsdauer der Konzernvertretung neue Un­
ternehmen in den Konzern, so sind die dort errichteten Zentralbetriebs­
räte berechtigt, die entsprechende Zahl von Delegierten in die Konzern­
vertretung zu entsenden. Scheiden Unternehmen aus dem Konzern aus, 
so endet die Mitgliedschaft der aus diesem Unternehmen entsandten 
Delegierten.

Ist in einem Konzernunternehmen kein Zentralbetriebsrat errich­
tet, so nimmt der Betriebsausschuss die Agenden des Zentralbe­
triebsrats bezüglich der Errichtung einer Konzernvertretung wahr; 
ist auch kein Betriebsausschuss errichtet, so gehen die Agenden 
auf den Betriebsrat über.

	 Die Delegierten haben aus ihrer Mitte mit einfacher Mehrheit der abge­
gebenen Stimmen eine/n Vorsitzende/n und eine/n oder mehrere Stell­
vertreterInnen zu wählen.

	 Der/Die Vorsitzende vertritt die Konzernvertretung nach außen.
	 Er/Sie hat mindestens einmal im Jahr die Konzernvertretung zu einer 

Sitzung einzuberufen.
	 Die Tätigkeit der Konzernvertretung dauert vier Jahre.

Die Konzernvertretung hat gegenüber der Konzernleitung das 
Recht auf Information und Beratung in allen Angelegenheiten, 
welche die wirtschaftlichen, sozialen, gesundheitlichen und kul­
turellen Interessen der im Konzern vertretenen ArbeitnehmerInnen 
betreffen.

4.	 Welche Aufgaben hat der Betriebsausschuss?

5.	 Unter welchen Voraussetzungen kann eine Betriebsrats­
umlage eingehoben werden und wofür darf sie verwendet 
werden?
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Jugendversammlung

In jedem Betrieb, in dem dauernd mindestens fünf Arbeitneh­
merInnen beschäftigt werden, die das 18. Lebensjahr noch nicht 
vollendet haben, sind eigene Organe der Jugendvertretung zu er­
richten.

	 Die Jugendversammlung besteht aus der Gesamtheit der jugendlichen 
ArbeitnehmerInnen des Betriebes und der Mitglieder des Jugendver­
trauensrates, die nicht jugendliche ArbeitnehmerInnen sind.

	 Ihre Aufgaben im Bereich der Jugendvertretung entsprechen jenen der 
Betriebsversammlung für den gesamten Betrieb.

	 Zur Erleichterung der Zusammenarbeit zwischen Jugendvertretung und 
allgemeiner Betriebsvertretung ist auch der Betriebsrat berechtigt, an 
der Jugendversammlung mit beratender Stimme teilzunehmen.

	 Auch die Gewerkschaften und die Arbeiterkammern haben ein Teilnah­
merecht.

	 Stimmberechtigt in der Jugendversammlung sind aber nur die jugend­
lichen ArbeitnehmerInnen und die Mitglieder des Jugendvertrauensrates 
über 18 Jahre.

Jugendvertrauensrat

Als besondere Vertretungseinrichtung der jugendlichen Arbeit­
nehmerInnen fungiert der Jugendvertrauensrat. Er hat die Interes­
sen der jugendlichen ArbeitnehmerInnen grundsätzlich im Ein­
vernehmen mit dem Betriebsrat und in Zusammenarbeit mit den 
überbetrieblichen Interessenvertretungen der ArbeitnehmerInnen 
(Gewerkschaften und Arbeiterkammern) wahrzunehmen.

	 Betriebsrat und Jugendvertrauensrat sind zur gegenseitigen Beratung 
und Unterstützung verpflichtet (§ 129 Abs. 2 ArbVG).

	 Das Gesetz enthält eine Reihe von Bestimmungen, durch die ein enges 
Zusammenwirken zwischen Betriebsrat und Jugendvertrauensrat auch 
rechtlich gesichert werden soll.

	 Insbesondere besteht an den Sitzungen des Betriebsrats und des Jugend­
vertrauensrats ein gegenseitiges Teilnahmerecht.

	 Die Beschlüsse des Jugendvertrauensrats sind dem Betriebsrat zur Kennt­
nis zu bringen und von diesem in Anwesenheit des Jugendvertrauensrats 
oder von ihm entsendeter Mitglieder zu beraten.

Die Aufgaben des Jugendvertrauensrates werden im Gesetz bei­
spielsweise (demonstrativ) aufgezählt. Eine der Hauptaufgaben ist 
die Überwachung der Vorschriften für die jugendlichen Arbeit­
nehmerInnen. In diesen Angelegenheiten hat der Jugendvertrau­
ensrat sogar ein unmittelbares Vertretungsrecht gegenüber dem/
der ArbeitgeberIn.

	 Weiters gehört die Mitwirkung an der Berufsaus- und -weiterbildung 
zu den Schwerpunkten der Tätigkeit des Jugendvertrauensrates.

§ 124 ArbVG

§§ 125 bis 130 ArbVG
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Anmerkungen Der Jugendvertrauensrat besteht in Betrieben mit:
	 5 bis 10	 jugendlichen ArbeitnehmerInnen aus		 1 JugendvertreterIn
	 11 bis 30	 jugendlichen ArbeitnehmerInnen aus		 2 Mitgliedern
	 31 bis 50	 jugendlichen ArbeitnehmerInnen aus		 3 Mitgliedern
	51 bis 100	 jugendlichen ArbeitnehmerInnen aus		 4 Mitgliedern
	 über 100	 jugendlichen ArbeitnehmerInnen für 
		  je 100 ArbeitnehmerInnen aus ............... 	einem weiteren Mitglied
	über 1.000	 jugendlichen ArbeitnehmerInnen für 
		  je 500 ArbeitnehmerInnen aus................ 	einem weiteren Mitglied.

Bruchteile von 100 bzw. von 500 werden für voll gerechnet.

	 Im Bereich der Jugendvertretung sieht das Gesetz keine getrennten 
Organe der Arbeiter und der Angestellten vor.

	 In Betrieben, in denen sowohl der Gruppe der Arbeiter als auch der Grup­
pe der Angestellten dauernd mindestens fünf jugendliche Arbeitneh­
merInnen angehören, sind aber die Mitglieder des Jugendvertrauensrats 
von jeder Gruppe getrennt zu wählen.

	 Die Gesamtzahl der Mitglieder des Jugendvertrauensrats bestimmt sich in 
diesem Fall nach der Summe der von beiden Gruppen getrennt gewählten 
Mitglieder.

Wahlberechtigt bei der Wahl des Jugendvertrauensrats sind alle jugend­
lichen ArbeitnehmerInnen des Betriebes, die am Tag der Wahlausschreibung 
das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben und an diesem Tag sowie am 
Tag der Wahl im Betrieb beschäftigt sind. Jugendliche HeimarbeiterInnen 
sind nur dann wahlberechtigt, wenn sie regelmäßig beschäftigt werden.

Zum Mitglied des Jugendvertrauensrats wählbar sind alle Arbeitneh­
merInnen des Betriebes, die am Tag der Wahlausschreibung das 21. Le­
bensjahr noch nicht vollendet haben, am Tag der Wahl mindestens sechs 
Monate im Betrieb beschäftigt sind und – abgesehen vom Alter – nicht vom 
Wahlrecht des Nationalrats ausgeschlossen sind. Die letzte Voraussetzung 
betrifft rechtskräftige Verurteilungen zu einer mehr als einjährigen Frei­
heitsstrafe und hat in der Praxis kaum Bedeutung.

	 Die Bestimmungen über die Wahl des Jugendvertrauensrats sind jenen 
über die Betriebsratswahl nachgebildet.

	 Detaillierte Regelungen sind in der Betriebsrats-Wahlordnung (§§ 49 ff) 
enthalten.

	 Die Geschäftsführung des Jugendvertrauensrats ist in der Betriebsrats-
Geschäftsordnung näher geregelt (§§ 36 ff).

	 Die Tätigkeit des Jugendvertrauensrats beträgt zwei Jahre.

Die Rechtsstellung der Mitglieder des Jugendvertrauensrats ent­
spricht im Wesentlichen jener der Betriebsratsmitglieder. Das 
Arbeitsverfassungsgesetz enthält aber Sonderbestimmungen für 
Mitglieder des Jugendvertrauensrats, die als Lehrlinge dem Be­
rufsausbildungsgesetz unterliegen (§ 130 ArbVG).

Jugendvertrauensräteversammlung
Die Gesamtheit der Mitglieder der im Unternehmen gewählten 
Jugendvertrauensräte bildet die Jugendvertrauensräteversamm­
lung. Sie ist mindestens einmal im Kalenderjahr vom Zentralju­
gendvertrauensrat einzuberufen.

§ 131a ArbVG
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	 Der Jugendvertrauensräteversammlung obliegt die Behandlung von 
Berichten des Zentraljugendvertrauensrates und die Beschlussfassung 
über seine Enthebung.

Zentraljugendvertrauensrat
	 In Unternehmen, in denen in mindestens zwei Betrieben Jugendver­

trauensräte bestehen, kann ein Zentraljugendvertrauensrat errichtet  
werden.

	 Er besteht in Unternehmen bis zu 250 jugendlichen ArbeitnehmerInnen 
aus fünf Mitgliedern und in Unternehmen mit mehr als 500 Jugendlichen 
aus sechs Mitgliedern.

	 Die Tätigkeitsdauer beträgt zwei Jahre.

Der Zentraljugendvertrauensrat hat die wirtschaftlichen, sozialen, 
gesundheitlichen und kulturellen Interessen der jugendlichen Ar­
beitnehmerInnen wahrzunehmen. Zentralbetriebsrat und Zentral­
jugendvertrauensrat sollen bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben 
zusammenarbeiten, vor allem besteht ein gegenseitiges Teilnah­
merecht an den Sitzungen.

Konzernjugendvertretung
Sind in einem Konzern in mehr als einem Unternehmen Jugend­
vertrauensräte errichtet, so kann eine Konzernjugendvertretung zur 
Wahrnehmung der gemeinsamen wirtschaftlichen, sozialen, gesund­
heitlichen und kulturellen Interessen der in der Konzernjugend­
vertretung vertretenen jugendlichen ArbeitnehmerInnen gebildet 
werden.

Europäische Betriebsverfassung
Basierend auf einer Richtlinie des Rates der Europäischen Union 
ermöglicht der Europäische Betriebsrat einen EU-weiten Informa­
tionsaustausch innerhalb grenzüberschreitend tätiger Unterneh­
men. Die Regelung der Europäischen Betriebsverfassung wurde 
als V. Teil dem ArbVG angefügt.

Die Europäische Betriebsverfassung gilt für Unternehmen,
	 deren zentrale Leitung im Inland liegt,
	 die EU-weit mindestens 1.000 ArbeitnehmerInnen beschäftigen und
	 mindestens 150 ArbeitnehmerInnen in einem sowie 150 Arbeitneh­

merInnen in einem weiteren Mitgliedstaat beschäftigen.

Das Gleiche gilt für gemeinschaftsweit operierende Unternehmensgrup­
pen, sofern diese
	 mindestens 1.000 ArbeitnehmerInnen in den Mitgliedstaaten beschäfti­

gen und
	 mindestens zwei Unternehmen in verschiedenen Mitgliedstaaten mit 

jeweils 150 ArbeitnehmerInnen umfassen.

§ 131b bis 131e ArbVG

§ 131f ArbVG

§ 171 bis 205 ArbVG

Geltungsbereich
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Anmerkungen Befindet sich die zentrale Leitung in einem anderen Mitgliedstaat, so gelten 
grundsätzlich die einschlägigen Bestimmungen dieses Mitgliedstaates.  Die 
Bestimmungen in den anderen Mitgliedstaaten unterscheiden sich jedoch 
nur wenig von den österreichischen, da alle Regelungen über den Europä­
ischen Betriebsrat der europäischen Richtlinie entsprechen müssen.

Einzelne Bestimmungen des (österreichischen) ArbVG, wie etwa die Vor­
schriften über die Entsendung der österreichischen VertreterInnen in das 
besondere Verhandlungsgremium, gelten aber auch dann, wenn sich die 
zentrale Leitung nicht im Inland befindet (§ 172).

Mitgliedstaaten im Sinne dieses Teiles des ArbVG sind die Mitgliedstaaten 
der Europäischen Union sowie die anderen Vertragsparteien des Abkom­
mens über den Europäischen Wirtschaftsraum.

Konzerndefinition
Als Unternehmensgruppe im Sinne der Europäischen Betriebsverfassung 
wird eine Gruppe bezeichnet, die aus einem herrschenden und den von 
diesem abhängigen Unternehmen besteht.

Als herrschendes Unternehmen gilt ein Unternehmen, das auf Grund von 
Eigentum, finanzieller Beteiligung oder sonstiger Bestimmungen, welche 
die Tätigkeit des Unternehmens regeln, einen beherrschenden Einfluss auf 
ein anderes Unternehmen ausüben kann.

Dieses Beherrschungsverhältnis gilt bis zum Beweis des Gegenteils als ge­
geben, wenn ein Unternehmen direkt oder indirekt
	 mehr als die Hälfte der Mitglieder des Verwaltungs-, Leitungs- oder Auf­

sichtsorgans des anderen Unternehmens bestellen kann oder
	 über die Mehrheit der mit den Anteilen am anderen Unternehmen ver­

bundenen Stimmrechte verfügt oder
	 die Mehrheit des gezeichneten Kapitals dieses Unternehmens besitzt.

Zentrale Leitung
Unter zentraler Leitung ist die Leitung des Unternehmens bzw. im Falle 
einer Unternehmensgruppe die zentrale Leitung des herrschenden Unter­
nehmens zu verstehen (§ 171 Abs. 3 und 4 ArbVG). Sofern die zentrale 
Leitung nicht in einem Mitgliedstaat liegt, sieht das Gesetz für die Frage, 
wer auf ArbeitgeberInnenseite als Ansprechpartner in Frage kommt, zwei 
Lösungsmöglichkeiten vor. Entweder es wird vom (herrschenden) Unter­
nehmen die Leitung eines im Inland gelegenen Betriebs oder Unternehmens 
als Vertretung und damit als zentrale Leitung bestimmt oder aber es wird 
jene Leitung des Betriebs oder Unternehmens im Inland als zentrale Leitung 
angesehen, die verglichen mit den anderen in den Mitgliedstaaten liegenden 
Betrieben des Unternehmens oder Unternehmen der Unternehmensgruppe 
die meisten ArbeitnehmerInnen beschäftigt.

Für die Ermittlung der maßgebenden ArbeitnehmerInnenzahl ist jeweils die 
Zahl der im Durchschnitt während der letzten zwei Jahre, gerechnet ab dem 
Antrag der ArbeitnehmerInnen oder ihrer VertreterInnen oder des Vorschlags 
der zentralen Leitung, beschäftigten ArbeitnehmerInnen zu berücksichtigen.

Wie wird ein EU-Betriebsrat errichtet?
Die zentrale Leitung ist dafür verantwortlich, dass ein Verfahren zur Er­
richtung eines EU-Betriebsrates in Gang gesetzt wird. Sie hat die dafür not­
wendigen Voraussetzungen zu schaffen und die dazu erforderlichen Mittel 
bereitzustellen. Gleichzeitig besitzen sowohl die zentrale Leitung als auch 
die ArbeitnehmerInnen (je 100 ArbeitnehmerInnen oder ihre VertreterInnen 
aus mindestens zwei Mitgliedstaaten) ein Initiativrecht mit dem Ziel, die 
Errichtung eines besonderen Verhandlungsgremiums zu erreichen.

Definition  
Unternehmen

Verfahren
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Aufgaben des besonderen Verhandlungsgremiums
Das besondere Verhandlungsgremium hat die Aufgabe, mit der zentra­
len Leitung eine schriftliche Vereinbarung über die Errichtung eines EU-
Betriebsrats oder über die Durchführungsmodalitäten eines Verfahrens zur 
Unterrichtung und Anhörung der ArbeitnehmerInnen abzuschließen.

Das besondere Verhandlungsgremium besteht aus je einem/einer Vertrete­
rIn aus jedem Mitgliedstaat, in dem sich ein oder mehrere Betriebe des Un­
ternehmens oder ein oder mehrere Unternehmen der Unternehmensgruppe 
befinden. Die restlichen Mitglieder werden abhängig vom Verhältnis der 
ArbeitnehmerInnenanzahl des Unternehmens in einem Mitgliedstaat zur 
ArbeitnehmerInnenanzahl im gesamten Unternehmen festgelegt, wonach 
für mindestens 25 % der ArbeitnehmerInnen ein zusätzliches Mitglied, für 
50 % der ArbeitnehmerInnen zwei und für 75 % der ArbeitnehmerInnen drei 
zusätzliche Mitglieder zu entsenden sind.

Entsendung österreichischer VertreterInnen
Die österreichischen VertreterInnen bzw. Mitglieder im besonderen Ver­
handlungsgremium werden durch Entsendungsbeschluss des jeweils 
höchsten im Betrieb oder Unternehmen errichteten Organs der Arbeitneh­
merInnenschaft (Betriebsrat, Betriebsausschuss, Zentralbetriebsrat, Kon­
zernvertretung) aus dem Kreis der Betriebsratsmitglieder ernannt. An Stelle 
eines Betriebsratsmitgliedes kann auch ein/e FunktionärIn oder Arbeit­
nehmerIn der jeweils zuständigen freiwilligen oder gesetzlichen Interessen­
vertretung entsandt werden (§ 179 ArbVG).

	 In Betrieben erfolgt die Entsendung durch Beschluss des Betriebsaus­
schusses. Besteht kein Betriebsausschuss, nimmt diese Aufgabe der 
Betriebsrat wahr. Bestehen mehrere Betriebe, die nicht zum selben Unter­
nehmen im Inland gehören, so erfolgt die Entsendung über Beschluss 
einer Versammlung der Mitglieder der in diesen Betrieben errichteten 
Betriebsräte (Betriebsausschüsse).

	 In Unternehmen erfolgt die Entsendung durch Beschluss des Zentral­
betriebsrates; ist ein Zentralbetriebsrat nicht errichtet, entscheidet die 
Versammlung der Mitglieder der in den Betrieben errichteten Betriebsräte 
(Betriebsausschüsse).

	 Bestehen mehrere Unternehmen im Inland und somit mehrere Zentral­
betriebsräte, entscheidet eine Versammlung der in den Unternehmen 
errichteten Zentralbetriebsräte. Besteht neben einem oder mehreren 
Zentralbetriebsräten noch mindestens ein in keinem Zentralbetriebsrat 
vertretener Betriebsausschuss (Betriebsrat), werden diese Betriebsrats­
vorsitzenden und ihre StellvertreterInnen zur Versammlung der Zen­
tralbetriebsratsmitglieder beigezogen und gelten insoweit als Zentralbe­
triebsratsmitglieder.

	 In Unternehmensgruppen sind die österreichischen Mitglieder des beson­
deren Verhandlungsgremiums durch Beschluss der Konzernvertretung 
zu ernennen. Ist eine Konzernvertretung nicht errichtet, so ist sinngemäß 
das o. a. in einem Unternehmen in Frage kommende Entsendungsverfah­
ren anzuwenden. Existiert neben der Konzernvertretung noch ein von 
ihr nicht vertretener Zentralbetriebsrat (Betriebsrat, Betriebsausschuss) 
sind die Zentral(Betriebsrats)vorsitzenden und ihre StellvertreterInnen 
beizuziehen und gelten insoweit als Konzernvertretungsmitglieder.

Konstituierung und Arbeitsweise des besonderen 
Verhandlungsgremiums
Die zentrale Leitung hat unverzüglich nach Bekanntgabe der Mitglieder 
zu einer konstituierenden Sitzung des besonderen Verhandlungsgremiums 
einzuladen, bei der ein/e Vorsitzende/r sowie StellvertreterInnen gewählt 
werden und eine Geschäftsordnung zu beschließen ist.

Besonderes  
Verhandlungsgremium

Zusammensetzung

Entsendungs­
modalitäten

Konstituierung
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Anmerkungen Das besondere Verhandlungsgremium hat das Recht, vor den Verhand­
lungen mit der zentralen Leitung zu einer vorbereitenden Sitzung zusam­
menzutreten, und kann sich von Sachverständigen seiner Wahl bei der 
Arbeit unterstützen lassen.
Das Gremium ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte der Mitglieder 
anwesend ist. Grundsätzlich genügt für Beschlussfassungen die einfache 
Mehrheit der abgegebenen Stimmen.

Tätigkeitsdauer des besonderen Verhandlungsgremiums
Die Tätigkeitsdauer beginnt mit dem Tag der Konstituierung. Sie endet,
	 wenn das Unternehmen bzw. die Unternehmensgruppe die Voraus­

setzungen für die Errichtung eines EU-Betriebsrats nicht mehr erfüllt;
	 wenn das Gremium mit Zweidrittelmehrheit beschließt, keine Verhand­

lungen zum Abschluss einer EU-Betriebsrats-Vereinbarung zu eröffnen 
oder die bereits eröffneten Verhandlungen zu beenden;

	 wenn das Gericht die Errichtung des besonderen Verhandlungsgremiums 
für ungültig erklärt; die Klage ist spätestens einen Monat nach Konsti­
tuierung einzubringen;

	 wenn eine Vereinbarung über einen EU-Betriebsrat oder eine Vereinba­
rung über ein Verfahren zur Unterrichtung und Anhörung der Arbeitneh­
merInnen abgeschlossen wurde und diese Vereinbarung nichts anderes 
bestimmt;

	 wenn die Errichtung eines EU-Betriebsrates kraft Gesetzes zu erfolgen hat.

Vereinbarung über einen EU-Betriebsrat
Die vom besonderen Verhandlungsgremium mit der zentralen Leitung 
getroffene Vereinbarung hat jedenfalls folgende Bereiche zu regeln:

	 die von der Vereinbarung erfassten Betriebe und Unternehmen, ein­
schließlich der in den Nichtmitgliedstaaten liegenden Betriebe und Un­
ternehmen, sofern diese in den Geltungsbereich einbezogen werden;

	 die Zusammensetzung des EU-Betriebsrates, die Anzahl der Mitglieder, 
die Sitzverteilung und die Mandatsdauer einschließlich der Auswir­
kungen von wesentlichen Änderungen der Unternehmens(gruppen)-
struktur sowie von erheblichen Änderungen der Zahl der im (in der) 
Unternehmen(sgruppe) Beschäftigten;

	 die Befugnisse und das Unterrichtungs- und Anhörungsverfahren;
	 den Ort, die Häufigkeit und die Dauer der Sitzungen;
	 die für den EU-Betriebsrat bereitzustellenden finanziellen und materiel­

len Mittel;
	 die Laufzeit der Vereinbarung und das bei Neuaushandlung anzuwen­

dende Verfahren.

Errichtung des EU-Betriebsrates kraft Gesetzes
Wenn die zentrale Leitung und das besondere Verhandlungsgremium
	 einen entsprechenden Beschluss fassen oder
	 die zentrale Leitung die Aufnahme von Verhandlungen verweigert oder 

nicht binnen sechs Monaten nach dem ersten Antrag aufnimmt oder
	 binnen drei Jahren nach diesem Antrag keine wie oben beschriebene Ver­

einbarung zu Stande kommt,
ist ein EU-Betriebsrat kraft Gesetzes zu errichten.
Dies gilt jedoch nicht, wenn das besondere Verhandlungsgremium mit Zwei­
drittelmehrheit beschließt, keine Verhandlungen zum Abschluss einer EU-
Betriebsrats-Vereinbarung zu eröffnen oder die bereits eröffneten Verhand­
lungen zu beenden. In diesem Fall wird auch kein EU-Betriebsrat kraft Gesetzes 
errichtet und es kann grundsätzlich erst zwei Jahre danach wieder ein Antrag 
auf Einberufung des besonderen Verhandlungsgremiums gestellt werden.

Beginn und Ende  
der Tätigkeit

Inhaltliche Regelungen
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Zusammensetzung des EU-Betriebsrates kraft Gesetzes
Der EU-Betriebsrat besteht aus mindestens drei und höchstens dreißig Mit­
gliedern und setzt sich folgendermaßen zusammen:

Je ein/e VertreterIn kommt aus jedem Mitgliedstaat, in dem sich ein oder 
mehrere Betriebe des Unternehmens oder ein oder mehrere Unternehmen 
der Unternehmensgruppe befinden. Zusätzliche VertreterInnen werden ab­
hängig vom Verhältnis der ArbeitnehmerInnenanzahl des Unternehmens 
(der Unternehmensgruppe) in einem Mitgliedstaat zur Anzahl der Arbeit­
nehmerInnen im gesamten Unternehmen (in der gesamten Unternehmens­
gruppe) festgelegt. Für mindestens 20 % ist ein zusätzliches Mitglied, für 
mindestens 30 % sind drei, für mindestens 40 % fünf, für mindestens 50 % 
sieben, für mindestens 60 % neun, für mindestens 70 % elf und für mindes­
tens 80 % dreizehn zusätzliche Mitglieder zu entsenden.

Die Entsendung der österreichischen Mitglieder erfolgt nach denselben 
Grundsätzen wie die Entsendung in das besondere Verhandlungsgremium 
– mit der Einschränkung, dass ausschließlich aus dem Kreis der Betriebsrats­
mitglieder nominiert werden kann (§ 193 ArbVG).

Konstituierung des EU-Betriebsrates kraft Gesetzes
Die zentrale Leitung hat unverzüglich eine konstituierende Sitzung einzube­
rufen, bei der die Mitglieder des EU-Betriebsrates eine/n Vorsitzende/n und  
eine/n oder mehrere StellvertreterInnen zu wählen haben.

Der EU-Betriebsrat hat mit Mehrheit der Stimmen der Mitglieder eine Ge­
schäftsordnung zu beschließen. Sofern es die Zahl seiner Mitglieder recht­
fertigt, ist ein engerer Ausschuss zu bilden, der aus dem/der Vorsitzenden 
und höchstens zwei weiteren VertreterInnen bestehen darf.

Befugnisse des EU-Betriebsrates kraft Gesetzes
Der EU-Betriebsrat hat das Recht, über Angelegenheiten, die die wirtschaft­
lichen, sozialen, gesundheitlichen und kulturellen Interessen der Arbeitneh­
merInnen mindestens zweier zum Unternehmen gehörender Betriebe oder 
mindestens zweier zur Unternehmensgruppe gehörender Unternehmen in ver­
schiedenen Mitgliedstaaten betreffen, unterrichtet und angehört zu werden.

Er hat das Recht, einmal jährlich mit der zentralen Leitung zum Zweck der 
Unterrichtung und Anhörung auf Basis eines von der zentralen Leitung vor­
gelegten Berichtes über die Entwicklung der Geschäftslage und die Perspek­
tiven der Unternehmensgruppe (des Unternehmens) zusammenzutreten.

Die Unterrichtung bezieht sich insbesondere auf die Struktur des Unterneh­
mens, seine wirtschaftliche und finanzielle Situation, die voraussichtliche 
Entwicklung der Geschäfts-, Produktions- und Absatzlage sowie auf die Be­
schäftigungslage und Entwicklung, auf die Investitionen, auf grundlegende 
Änderungen der Organisation, auf die Einführung neuer Arbeits- und Ferti­
gungsverfahren, auf Verlagerungen der Produktion, auf Fusionen, Verklei­
nerungen oder Schließungen von Unternehmen, Betrieben oder wichtigen 
Teilen dieser Einheiten und auf Massenentlassungen.

Ist ein engerer Ausschuss nicht errichtet, fallen dem EU-Betriebsrat auch 
dessen Befugnisse zu.

Der Europäische Betriebsrat hat das Recht, vor jeder Sitzung mit der zentra­
len Leitung zu einer vorbereitenden Sitzung zusammenzutreten.

Befugnisse des engeren Ausschusses
Treten außergewöhnliche Umstände ein, die erhebliche Auswirkungen auf 
die Beschäftigten haben, hat der engere Ausschuss das Recht, ehestmöglich 

Anzahl der Mitglieder

Konstituierung

Befugnisse
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Anmerkungen darüber unterrichtet zu werden. Er hat das Recht, mit den geeignetsten 
Leitungsebenen zusammenzutreten, um dazu hinsichtlich der Maßnahmen 
unterrichtet und angehört zu werden.

Funktionsdauer des EU-Betriebsrates kraft Gesetzes
Der EU-Betriebsrat hat vier Jahre nach seiner Konstituierung einen Beschluss 
darüber zu fassen, ob eine Vereinbarung über die Errichtung eines EU-Be­
triebsrates ausgehandelt werden soll oder ob weiterhin die Vorschriften über 
den EU-Betriebsrat kraft Gesetzes auf ihn anzuwenden sind. Falls der EU-
Betriebsrat beschließt, eine Vereinbarung auszuhandeln, so finden die Vor­
schriften über das besondere Verhandlungsgremium auf ihn Anwendung.

Rechtsstellung der Mitglieder des EU-Betriebsrates
Die Mandatsausübung der österreichischen ArbeitnehmervertreterInnen, 
die dem besonderen Verhandlungsgremium oder dem EU-Betriebsrat oder 
dem EU-Betriebsrat kraft Gesetzes angehören oder die an einem Unterrich­
tungs- und Anhörungsverfahren mitwirken, erfolgt innerhalb nachstehen­
der Rahmenbedingungen:

	 die Mandatsausübung geschieht ehrenamtlich, d. h. neben der Berufsaus­
übung (§ 115 Abs. 1 erster Satz ArbVG)

	 die Mitglieder sind bei der Mandatsausübung an keinerlei Weisungen 
gebunden (§ 115 Abs. 2 erster Satz ArbVG)

	 die Mitglieder dürfen in ihrer Mandatsausübung nicht beschränkt und 
hinsichtlich ihres Entgeltes und ihrer Aufstiegsmöglichkeiten nicht be­
nachteiligt werden (§ 115 Abs. 3 ArbVG)

	 den Mitgliedern ist die zur Erfüllung ihrer Obliegenheiten erforderliche 
Freizeit unter Fortzahlung des Entgeltes zu gewähren (§ 116 ArbVG)

	 auf die Mitglieder finden die Vorschriften über den Kündigungs- und 
Entlassungsschutz des ArbVG Anwendung (§§ 120 bis 122 ArbVG).

Verschwiegenheitspflicht der ArbeitnehmervertreterInnen
Auf die Mitglieder des besonderen Verhandlungsgremiums, die Mitglieder 
des EU-Betriebsrates, die Mitglieder des EU-Betriebsrates kraft Gesetzes, die 
Mitwirkenden bei einem Unterrichtungs- und Anhörungsverfahren und die 
sie unterstützenden Sachverständigen findet die Verschwiegenheitspflicht 
gem. § 115 Abs. 4 ArbVG Anwendung, wonach sie verpflichtet sind, über 
alle in Ausübung ihres Amtes bekannt gewordenen Geschäfts- und Betriebs­
geheimnisse Stillschweigen zu bewahren. Diese Pflicht besteht auch nach 
Ablauf des Mandates weiter.

Wie wird der EU-Betriebsrat finanziert?
Die Finanzierung des EU-Betriebsrats erfolgt grundsätzlich über die zentrale 
Leitung. Dem EU-Betriebsrat und dem besonderen Verhandlungsgremium 
sind zur ordnungsgemäßen Aufgabenerfüllung Sacherfordernisse in einem 
der Größe des Unternehmens und den Bedürfnissen des besonderen Ver­
handlungsgremiums und des EU-Betriebsrates angemessenen Ausmaß zur 
Verfügung zu stellen.

Die für die ordnungsgemäße Aufgabenerfüllung erforderlichen Verwal­
tungsausgaben, insbesondere für die Veranstaltung der Sitzungen und 
vorbereitenden Sitzungen einschließlich der Dolmetschkosten, Aufenthalts- 
und Reisekosten für die Mitglieder sowie der Kosten für jedenfalls eine/n 
Sachverständige/n sind von der zentralen Leitung zu tragen.

Rahmenbedingungen

Finanzierung
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Erklärung der Fremdwörter

d’Hondtsches System:	 benannt nach dem belgischen Professor für Rechts­
wissenschaften Victor d’Hondt (1841–1901). Die- 
se Errechnungsmethode wird für die Verteilung 
der Mandate in Vertretungskörperschaften (Parla­
ment, Gemeindevertretungen, Betriebsrat usw.) bei 
Verhältnis- oder Listenwahlrecht allgemein ange­
wandt.

immateriell:	 geistig, unkörperlich, stofflos, unwirklich, über­
sinnlich, nicht materiell.

juristische Person:	 eine mit Rechtsfähigkeit ausgestattete Organisation, 
die im eigenen Namen klagen oder geklagt wer­
den kann. Es ist dies im Gegensatz zur physischen 
Person nur ein gedachtes (fiktives) Gebilde. Zu 
unterscheiden ist zwischen juristischen Personen 
des öffentlichen Rechts (Staat, Länder, Gemeinden, 
Körperschaften usw.) und des privaten Rechts (Ak­
tiengesellschaft, GmbH, Genossenschaften, Vereine 
usw.).

physische Person:	 eine natürliche Person, somit der Mensch als Träger 
von Rechten und Pflichten.

Soziologie:	 Gesellschaftslehre, Lehre von den Formen des Zu­
sammenlebens von Menschen, aber auch im erwei­
terten Sinn von Tieren und Pflanzen.

soziologisch:	 die Soziologie betreffend, auf den Forschungsergeb­
nissen der Soziologie beruhend, mit den Methoden 
der Soziologie durchgeführt.

taxativ:	 vollständig, ausschließlich (z. B. taxative Aufzäh­
lung von gesetzlichen Rechten und Pflichten).
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Anmerkungen Beantwortung der Fragen
F 1:	 Die Betriebsversammlung ist vom Betriebsrat einzuberufen. Besteht 

kein Betriebsrat oder ist er funktionsunfähig, so sind zur Einberufung 
der/die an Lebensjahren älteste ArbeitnehmerIn oder mindestens so 
viele ArbeitnehmerInnen als Betriebsratsmitglieder zu wählen sind, be­
rechtigt. In Betrieben mit dauernd mindestens 20 ArbeitnehmerInnen 
kann die Einberufung durch eine zuständige freiwillige oder gesetz­
liche Interessenvertretung erfolgen, wenn die oben Angeführten trotz 
Aufforderung die Einberufung innerhalb von zwei Wochen nicht vor­
nehmen.

	 Zur Teilnahme an der Betriebsversammlung sind alle Arbeitneh­
merInnen des Betriebes (bei Gruppenversammlungen die jeweiligen 
Gruppenzugehörigen) berechtigt. Die Gewerkschaften und Arbeiter­
kammern können zu allen Betriebsversammlungen VertreterInnen 
entsenden. Der/Die ArbeitgeberIn oder sein/ihre VertreterIn kann 
nur dann an der Betriebsversammlung teilnehmen, wenn er/sie vom/
von der EinberuferIn dazu eingeladen wurde (§ 48 ArbVG).

F 2:	 Voraussetzung für die Errichtung eines Betriebsrats ist, dass in einem 
Betrieb mindestens fünf ArbeitnehmerInnen dauernd beschäftigt 
sind. Weiters kann ein Betriebsrat für gleichgestellte Arbeitsstätten 
mit mehr als 50 dauernd beschäftigten ArbeitnehmerInnen gewählt 
werden.

F 3:	 Das sind alle Personen, die am Tag der Betriebsversammlung zur 
Wahl des Wahlvorstands das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet 
haben und an diesem Tag oder am Tag der Wahl nicht im Rahmen 
des Betriebes beschäftigt waren. HeimarbeiterInnen sind nur dann 
wahlberechtigt, wenn sie im Sinne des Heimarbeitsgesetzes regelmä­
ßig beschäftigt werden.

F 4:	 Aufgabe des Betriebsausschusses ist die Wahrnehmung gemeinsamer 
Angelegenheiten der Gruppe der Arbeiter und der Gruppe der Ange­
stellten. Insbesondere ist der Betriebsausschuss für die Ausübung der 
wirtschaftlichen Mitwirkungsrechte und für den Abschluss, die Ab­
änderung oder Aufhebung von Betriebsvereinbarungen zuständig, 
deren Geltungsbereich alle ArbeitnehmerInnen des Betriebes erfasst. 
Soweit die Interessen aller ArbeitnehmerInnen betroffen sind, stehen 
dem Betriebsausschuss auch Überwachungs-, Interventions- und In­
formationsrechte sowie das Recht zur Mitwirkung an betriebs- und 
unternehmenseigenen Schulungs-, Bildungs- und Wohlfahrtseinrich­
tungen zu. Der Betriebsausschuss hat der Betriebshauptversammlung 
auch regelmäßig über seine Tätigkeit zu berichten.

F 5:	 Die Mittel des Betriebsratsfonds dürfen nur zur Deckung der Kosten 
der Geschäftsführung des Betriebsrats und zur Errichtung und Er­
haltung von Wohlfahrtseinrichtungen sowie zur Durchführung und 
Erhaltung von Wohlfahrtseinrichtungen zu Gunsten der Arbeitneh­
merInnen (ehemaligen ArbeitnehmerInnen) des Betriebes verwendet 
werden.
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Fragen zu Arbeitsrecht 2A
Wir ersuchen, die folgenden Fragen zu beantworten:*

1.	 Worin besteht die Aufgabe der Organe der ArbeitnehmerInnenschaft?

2.	 Was ist unter „Betrieb“ im Sinne des Arbeitsverfassungsgesetzes zu ver­
stehen?

Name und Adresse:
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*  FernlehrgangsteilnehmerInnen bitten wir, nach Abschluss der Fragen­
beantwortung die Seite(n) mit den Fragen abzutrennen und an folgende 
Adresse zu senden:
Fernlehrgang des Österreichischen Gewerkschaftsbundes
1010 Wien, Laurenzerberg 2.

3.	 Wer gilt als Arbeitnehmer im Sinne des Arbeitsverfassungsgesetzes?

4.	 Was ist unter aktivem und passivem Wahlrecht zu verstehen?

5.	 Wer ist die Vertretung des Betriebsrats nach außen?


